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führung zu beraten. Er hat zu gewährleisten, daß die fortge
schrittensten Erfahrungen verallgemeinert und die Vorschläge 
der Werktätigen ausgewertet werden.

(2) Der Minister hat zu sichern, daß die leitenden Mitarbei
ter des Ministeriums, der WB, Betriebe, Kombinate und Ein
richtungen des Industriebereiches das Vertrauensverhältnis 
zu den Werktätigen vertiefen, sie über die zu lösenden Auf
gaben informieren, mit ihnen deren Durchführung beraten 
und ihre Teilnahme an der Leitung und Planung fördern. 
Dazu hat er eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie
gewerkschaft Chemie/Glas und Keramik sowie anderen gesell
schaftlichen Organisationen zu gewährleisten.

(3) Der Minister ist verpflichtet, die Eigenverantworturig 
der unterstellten volkseigenen Betriebe, Kombinate, WB und 
Einrichtungen im Verantwortungsbereich (nachstehend Or
gane und Betriebe genannt) bei der Durchführung, der staat
lichen Pläne zu festigen und eine hohe Staats-, Plan- und 
Vertragsdisziplin zu gewährleisten. Er hat die Vorbereitung 
und Durchsetzung wichtiger Entscheidungen zur Verwirk
lichung der staatlichen Wirtschaftspolitik im Verantwortungs
bereich, insbesondere bei der Ausarbeitung und Änderung der 
Pläne, mit den Werktätigen der Organe und Betriebe zu be
raten.

/
(4) Der Minister ist berechtigt, unter Sicherung gesamtstaat

licher Interessen Teilaufgaben, z. B. zur Koordinierung von 
Forschungs- und Entwicklungskomplexen, die mehrere Indu
striezweige betreffen, auf nachgeordnete Organe und Betriebe 
zu übertragen.

§4

(1) Das beratende Organ des Ministers ist das Kollegium. 
Das Kollegium berät insbesondere die Grundfragen der Ent
wicklung des Industriebereiches, der Wissenschaft und Tech
nik sowie Probleme der langfristigen Planung, der Fünfjahr- 
und Jahrespläne, grundsätzliche Maßnahmen zur Entfaltung 
der Initiative der Werktätigen, besonders im sozialistischen 
Wettbewerb, im Neuererwesen und in der Rationalisatoren- 
bewegung sowie zur Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebens
bedingungen, Entwürfe von Beschlußvorlagen für den Mini
sterrat und Entwürfe von Rechtsvorschriften.

(2) Vorsitzender des Kollegiums ist der Minister. Aufgaben 
und Arbeitsweise des Kollegiums werden durch Verfügung des 
Ministers bestimmt.

§5
(1) Der Minister erläßt im Rahmen seiner Zuständigkeit An

ordnungen und Durchführungsbestimmungen. Er regelt ein
zelne Aufgaben innerhalb der Glas- und Keramikindustrie 
durch Verfügungen und Anweisungen.

(2) Der Minister ist gegenüber seinen Stellvertretern, den 
Leitern und Mitarbeitern im Ministerium sowie den Leitern 
der dem Ministerium unterstellten Organe und Betriebe wei
sungsberechtigt. Er hat das Recht, deren Entscheidungen auf
zuheben, wenn dies zur besseren Erfüllung der Aufgaben des 
Industriebereiches oder der Durchsetzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit erforderlich ist. Er nimmt ihnen gegenüber die 
Disziplinarbefugnis wahr.

(3) Der Minister ist für die Auswahl, Entwicklung, Qualifi
zierung und Weiterbildung sowie den Einsatz der Kader des 
Ministeriums und der Leitungskader der dem Ministerium 
unterstellten Organe und Betriebe sowie für die Bildung der 
Kaderreserve, einschließlich der Kaderreserve für einen Aus
landseinsatz, verantwortlich.

§ 6

(1) Der Minister bestimmt die Aufgaben der ihm unterstell
ten Organe und Kombinate und bestätigt deren Statuten. Er 
ist verantwortlich für die Anleitung und Kontrolle der Leiter 
und fordert regelmäßig von ihnen Rechenschaft. Er kontrol
liert die Ausarbeitung und Durchsetzung der Ordnungen in 
den Betrieben und Kombinaten.

(2) Der Minister hat unter Berücksichtigung einfacher über
schaubarer Leitungs- und Organisationsstrukturen sowie eines

sparsamen Verwaltungsaufwandes die Struktur- und Stellen
pläne der ihm direkt unterstellten Orgape und Betriebe zu 
bestätigen sowie deren Einhaltung zu kontrollieren.

(3) Der Minister entscheidet über die Bildung, Zusammen
legung und Auflösung von
— Betrieben und Kombinaten, die den Vereinigungen Volks

eigener Betriebe seines Industriebereiches unterstehen,
— Betrieben der Kombinate, die dem Ministerium direkt un

terstehen,
— wissenschaftlichen Einrichtungen.
Bei wissenschaftlichen Einrichtungen ist die Zustimmung des 
Ministers für Wissenschaft und Technik einzuholen. Vor
schläge zur Bildung, Zusammenlegung und Auflösung von 
WB und Kombinaten sowie Betrieben und Einrichtungen, die 
dem Ministerium direkt unterstehen, legt der Minister dem 
Ministerrat zur Entscheidung vor.

II.
Aufgaben und Arbeitsweise des Ministeriums 

Planung und Plandurchführung

§•7
(1) Das Ministerium hat in Durchführung der einheitlichen 

Politik des sozialistischen Staates auf der Grundlage der vom 
Ministerrat beschlossenen staatlichen Aufgaben und staat
lichen Planauflagen den Reproduktionsprozeß des Industrie
bereiches zu planen, zu bilanzieren und die Plandurchführung 
zu organisieren. Dabei hat es von den Bedürfnissen der Bevöl
kerung Und der Volkswirtschaft sowie von den Erfordernissen 
des sozialistischen Staates und der Entwicklung der sozialisti
schen ökonomischen Integration auszugehen.

•
(2) Das Ministerium erarbeitet im Zusammenwirken mit 

der Staatlichen Plankommission, anderen zentralen Staats
organen und den Räten der Bezirke wissenschaftliche Pro
gnosen, langfristige Plärie, Fünfjahr- und Jahrespläne des In
dustriebereiches. Es ist verantwortlich für die Erarbeitung von 
Entwürfen für zentrale staatliche Bilanzen und für Bilanzen 
des Industriebereiches sowie für die Erfüllung der anderen 
ihm auf dem Gebiet der Bilanzierung übertragenen Aufgaben. 
Es gewährleistet die Einheit von materieller und finanzieller, 
Planung sowie die dem Bedarf entsprechende Termin-, Sor
timents-, Preis- und Qualitätsplanung für die Produktion der 
Erzeugnisse der Glas- und Keramikindustrie.

(3) Das Ministerium nimmt in Abstimmung mit den zustän
digen Räten der Bezirke in die Pläne Aufgaben zur Entwick
lung der Arbeits- und Lebensbedingungen und des geistig
kulturellen Lebens der Werktätigen, zu ihrer Aus- und Wei
terbildung, zum rationellsten Einsatz der Arbeitskräfte, zur 
territorialen Einordnung von Investitionen, zur Entwicklung 
der Infrastruktur, zur territorialen Rationalisierung, zur In
anspruchnahme territorialer Ressourcen und zur Entwicklung 
der sozialistischen Landeskultur einschließlich des Umwelt
schutzes auf.

§ 8

(1) Der Minister übergibt den unterstellten Organen und Be
trieben volkswirtschaftlich bilanzierte und in sich abge
stimmte staatliche Aufgaben für die Planausarbeitung und 
die Plandiskussion sowie staatliche Planauflagen. Er bestä
tigt Leistungs-, Aufwands-, Verbrauchs- und andere Nor
men als Grundlage für Berechnungen und für die Optimie
rung der Pläne und Bilanzen und nimmt die Verteidigung 
der Planentwürfe der unterstellten Organe und Betriebe ent
gegen. Die Stellungnahmen des Sekretariats des Zentralvor
standes der Industriegewerkschaft Chemie/Glas und Keramik 
zu den Planentwürfen sind dabei gründlich auszuwerten. Er 
trifft, ausgehend von den bestätigten Staatsplanbilanzen, Bi
lanzentscheidungen.

(2) Das Ministerium gewährleistet die Ausarbeitung und Be
stätigung von Materialverbrauchs- und Materialvorratsnor
men im Industriebereich und auf ihrer Grundlage die ratio-


